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Zweck des Konzeptes ist die zukünftige Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in der Nahversorgung entsprechend den 
raumordnerischen Zielvorgaben. 
Zum 1. Juli 2019 ist der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) in Kraft getreten. Die 
Gemeinde Briesen (Mark) übernimmt nach den Vorgaben des Landesentwicklungsplans keine zentralörtliche Funktion, 
besitzt aber aufgrund der räumlichen Lage zwischen dem Mittelzentrum Fürsten-walde/Spree und dem Oberzentrum 
Frankfurt (Oder) eine wichtige Versorgungsfunktion für das eigene Gemeindegebiet sowie angrenzende Siedlungsgebiete 
des ländlich geprägten Umlands. 
Im Sachlichen Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ (2021) der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Oderland-Spree wird die Gemeinde Briesen (Mark) als Grundfunktionaler Schwerpunkt 
ausgewiesen. 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Briesen (Mark) hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.12.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Erweiterung des Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße“ für den Ortsteil Briesen der Gemeinde Briesen 
(Mark) beschlossen. Der Betreiber beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße im 
Ortsteil Briesen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in zentraler Ortslage in Nähe des 
Bahnhofs. 
Da die Verkaufsfläche von ca. 790m² auf ca. 1.145m² erweitert werden soll, werden die Ziele des Landesentwicklungsplans 
berührt. Laut dem LEP-HR-Ziel Z 2.6 werden großflächige Einzelhandelsbetriebe (über 800 m²) an Zentrale Orte gebunden 
(Mittel- oder Oberzentren). Für großflächige Nahversorger ist gemäß LEP-HR-Ziel Z 2.12 eine Entwicklung auch außerhalb 
Zentraler Orte möglich, dies bedingt dann jedoch einen zentralen Versorgungsbereich bzw. ein Nahversorgungskonzept. 
Darüber hinaus ist die Ausweisung einer Nahversorgungslage zur Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters im Ortsteil 
Briesen vorgesehen. 
Der Entwurf des Nahversorgungskonzept für die Gemeinde Briesen (Mark) wird 
 
 

in der Zeit vom 02.09.2024 bis einschließlich 02.10.2024 
 
 
unter den nachfolgenden Adressen des Amtes Odervorland sowie des zentralen Internetportals des Landes Brandenburg 
im Internet veröffentlicht: 
 
Pfade: www.amt-odervorland.de > Verwaltung > Amtsblatt bzw. > Verwaltung > Fachämter > Bauamt > 
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie www.uvp-verbund.de/bb > Bauleitplanung > Suchbegriff ‚Amt Odervorland‘. 
 
Als weitere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit liegen die Unterlagen im Amt Odervorland, Amt 2 - Bauamt, 
Bahnhofstraße 3-4, 15518 Briesen (Mark), zu folgenden Zeiten öffentlich aus: 
 
Montag:   9.00 - 12.00 Uhr  
Dienstag:  9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr (Sprechzeiten) 
Mittwoch:  9.00 - 12.00 Uhr  
Donnerstag:  9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr (Sprechzeiten) 
Freitag:   9.00 - 11.00 Uhr.  
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung) 
 
 
Während der Auslegungsfrist kann Einsicht in die Unterlagen genommen und können Stellungnahmen bis zum 02.10.2024 
folgendermaßen übermittelt werden: 
 
- per E-Mail an bauamt@amt-odervorland.de 
- schriftlich per Brief an Amt Odervorland, Bauamt, Bahnhofstraße 3-4, 15518 Briesen (Mark) 
- schriftlich per Fax an 033607/897-99 oder 
- zur Niederschrift während der Sprechzeiten der Amtsverwaltung 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: Im Falle einer Stellungnahme werden Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift) nur 
zum Zwecke der Einstellung Ihrer Belange im Abwägungsprozess verwandt. Im Rahmen der Beschlussfassung über die 
Abwägung durch die Gemeindevertretung Briesen (Mark) wird Ihre Stellungnahme anonymisiert. Die 
Originalstellungnahme verbleibt jedoch mit den personenbezogenen Daten auf unbegrenzte Zeit in der zum Verfahren zu 
führenden Verfahrensakte beim Amt Odervorland. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt. 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Briesen (Mark) über die öffentliche Auslegung 
des Entwurfes des Nahversorgungskonzeptes für Briesen (Mark) 

http://www.amt-odervorland.de/
http://www.uvp-verbund.de/bb
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Briesen (Mark), 19.08.2024 
 
 
 
 
 
gez. Marlen Hengst 
Amtsdirektorin      (Siegel) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung zur Jagdgenossenschaftsvollversammlung der Jagdgenossenschaft Wilmersdorf 
mit Jagdessen 
 
Die Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Wilmersdorf findet  
 
am 27.09.2024 um 19.00 Uhr  
im Wilmersdorfer Stübchen in Wilmersdorf 
 
statt.  
 
Tagesordnung:  
1. Eröffnung und Begrüßung der Jagdgenossen und der Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit  
3. Bericht zur Tätigkeit des Vorstandes  
4. Kassenbericht des Vorjahres 2023/2024  
5. Entlastung des Vorstandes und der Kassenführerin 
6. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2024/2025 
7. Diskussion und Beschlussfassung zur Verlängerung des laufenden Jagdpachtvertrages mit Eintragung eines    
    Mitpächters 
8. Bericht des Pächters zum Ablauf des vergangenen Jagdjahres 
9. Auszahlung des Jagdreinertrages 
10. Schließen der Versammlung 
 
Anschließend gemütliches Beisammensein mit Jagdessen.  
 
 
Dr. Ulrich Hansel  
Jagdvorsteher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jagdgenossenschaft Wilmersdorf 
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Das Amt Odervorland mit seinen 4 amtsangehörigen Gemeinden und rund 10.500 Einwohnern sucht  
 
 

Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (m/w/d) 
 
 

In der folgenden Stellenausschreibung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 
verwendet.  
 
Die Freiwillige Feuerwehr des Amtes Odervorland stellt sich sowohl als traditionsbewusste, als auch moderne und 
zukunftsorientierte Institution im Bereich der öffentlichen Sicherheit dar. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere der 
Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen – getreu dem Motto:  
 

Retten – Löschen – Bergen – Schützen. 
 
Es wird Ihre Unterstützung benötigt! 
 
Was Sie erwartet: 

• interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

• kameradschaftlicher und freundlicher Umgang mit den Kollegen 

• regelmäßige Teilnahme an Übungsdiensten und Einsätzen  

• zielgerichtete Fort- und Weiterbildungen 

• interessante Feuerwehrtechnik 
 
Ihr Profil: 

• Mindestalter 16 Jahre  

• Engagement zum Retten, Löschen, Bergen, Schützen 

• schnelle Auffassungsgabe und hohe Lern- und Leistungsbereitschaft 

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Fairness 

• Bereitschaft zu Einsätzen rund um die Uhr 

• Besondere Vorkenntnisse: Keine! 
 
Unser Angebot: 

• Spaß an der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit  

• jährliche Aufwandsentschädigung bei erbrachter Leistung möglich 

• gründliche Einarbeitung 

• Anerkennung des Ehrenamtes in der Öffentlichkeit 

 
Sollten Sie Interesse haben, bei der Feuerwehr des Amtes Odervorland mitzuwirken, wenden Sie sich telefonisch oder 
per E-Mail an: 
 
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz des Amtes Odervorland 
Herrn Bujar   033607/897 - 30  
brandschutz@amt-odervorland.de 
 
 

Stellenausschreibung - Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (m/w/d) 


